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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1983

Norm

ZPO §204 B

ZPO §204 D

Rechtssatz

Ein Vergleich im Anwaltsprozeß stellt in dem Umfange, in dem er über den Gegenstand des Rechtsstreites hinausgeht,

keinen Prozeßvergleich im Sinne des §§ 204 ; ZPO dar, weil dadurch nicht ein schon anhängiger Rechtsstreit gütlich

beigelegt wird (§ 204 Abs 1 ZPO), sondern weil ein bisher nicht streitverfangener Anspruch vergleichsweise geregelt

wird. Diese Form des Vergleiches wird im Gesetz zwar nicht ausdrücklich behandelt; es bietet sich aber eine analoge

Anwendung des § 433 ZPO an.
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